
Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 47/48 (1906)

Heft: 23

Wettbewerbe

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


8. Dezember 1906.] SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 281

Das neue Viktoriaspital in Bern. Gegenüber dem obern Brückenkopf

der Kornhausbrücke in Bern ist von dem Architekturbureau Davinel
<_. F. Sluder in Bern das aus Untergeschoss und drei Stockwerken
bestehende Viktoriaspital erbaut worden. Das 72 fast ausschliesslich nach
Süden gerichtete Wohnzimmer enthaltende Gebäude ist, mit allen hygieini-
schen Errungenschaften der Neuzeit ausgestattet, eine wertwolle Ergänzung
des weiter oben stehenden und mit dem Neubau durch zwei Passerellen

bequem verbundenen alten Spitals.
Rhonebrücke bei ChippiS. Am vergangenen I. und 2. Dezember

wurden in Sierre im Wallis Bela^Bngsproben einer Brücke in arm. Beton
vorgenommen. Die Brücke dient zur Verbindung der grossen, von der Alu-
minium-J.-A.-G. an der Rhone bei Chippis erstellten Fabrikanlagen mit
Sierre und ist die grösste bis jetzt in der Schwep»erstellte Brücke in arm.
Beton. Sie besteht im wesentlichen aus zwei gewaltigen Bogenrippen, die
mit 60 m lichter Weite die Rhone überspannen; die Fahrbahn liegt unten
und ist an diesen Rippen aufgehängt. Projekt und Ausführung stammen
von der Firma Frote, Westermann & Cie. A.-G. in Zürich.

Bllnkurren_-en.
Universität in Sofia. Das bulgarische Unterrichtsministerium er

öffnet einen internationalen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für
eine Universität in Sofia, die aus sieben einzelnen Gebäuden: dem Kollegienhaus,

der Bibliothek, dem zoologischen, dem mineralogisch-geologischen, dem

botanischen, dem physikalischen und dem chemischen Institut bestehen soll.
Als Einlieferungstermin wurde der 1./14. April 1907 bestimmt und das

Preisgericht aus Vertretern des Unterrichtsministeriums und der Universität,
zwei Architekten des MiiilSSums der öffentlichen Bauten, Wege und
Verkehrsanstalten, einem Vertreter des bulgarischen Ingenieur- und Architekten-
Vereins, sowie aus zwei ausW_Si_chenS__chitekten. einem französischen und
einem deutschen, zusammengesetzt. Drei Preise von loooo, 7000 und
5000 Fr. sind ausgesetzt und ausserdem noch__H„oo Fr. znm Ankauf einzelner
Projekte zur Verfügung gestellt. Die Kosten des [IHBiversitätsbaus, bei
dessen Projektierung vor allem auf die künKtls^gphe Ausbildung der Fassaden,
auf die richtige Abmessung und Lage der einzelnen Räume, sowie auf
deren zweckentsprechende Gruppierung Wert gelegt werden soll, dürfen
3 Millionen Franken nicht übersteigen.

Dem einlässlichen Programm sin.d ein Lageplan 1 : iooo, eine
Skizze über die geplante Stellung der einzelnen Gebäude auf dem zur Ver
fügung stehenden Bauplatz I : 2000 und ein VerzeicMis der verlangten
Räumlichkeiten mit dem gewünschten Quadratinhalt beigegeben.

Bebauungsplan für das Quartier de la Maladiere in Neuchätel.
(S. 112, 267.) Das Samstag den 1. Dezember in Neuchätel versammelte
Preisgericht hat nachfolgende Preise erteilt:

I. Preis (500 Fr.) dem Entwurf der Architekten Chable & Bovet in
Neuchätel;

II. Preis (300 Fr.) dem Entwurf des Architekten Hindermann in Ber¬

lingen (Thurgau);
III. Preis (200 Fr.) dem Entwurf der Ingenieure J. & __. Hippenmeier

in Zürich und des Architekten H. Reimann in St. Moritz.
Ausserdem wurde eine Ehrenmeldung zuerkannt.
Die Ausstellung sämtlicher eingegangener Entwürfe im Hotel municipal

ist bis zum 15. Dezember geöffnet.

Redaktion: A. JEGHER, DR. C. H. BAER.
Dianastrasse Nr. 5, Zürich II.

Vereinsnachrichten.

Zürcher Ingenieur- und Architekten-Verein.
Protokoll der II. Sitzung im Winterhalbjahr 1906/07
Mittwoch den 21. November 1906, auf der «Schmiedstube».
Vorsitzender: Vizepräsident Prof. C. Zwicky.
Anwesend 112 Mitglieder und Gäste.

Der Vorsitzende gibt Kenntnis von der Konstituierung des
Vorstandes. Präsident: Ingenieur K. E. Hilgard, Vizepräsident: Prof. C. Zwicky,
Aktuar: Ingenieur A. Tobler, Quästor: Ingenieur P. Lincke. Das Protokoll
der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt. Den Austritt haben
erklärt die Herren Solca, Kantonsingenieur von Graubünden in Chur, und

Dick, Stadtingenieur in St. Gallen. Zum Eintritt in den Verein hat sich

angemeldet Gemeindeingenieur Scheifele von Oerlikon. Es folgt die
Aufnahme in den Verein von Ingenieur Egli. Gasdirektor Weiss ladet den

Verein ein zumJBesuche des Gaswerkes Schlieren und zur Besichtigung der
verschiedenen in letzter Zeit erstellten Neubauten. Es wird beschlossen,

am' folgenden Montag den 26. November, nachmiltags, der freundlichen
Einladung Folge zu leisten.

Hierauf erhält das Wort Prof. Dr. M. Rosenmund zu seinem Vortrag

über

„Die Basismessung durch den Simplontunnel im März 1906."
Hinweisend auf die grosse Bedeutung der Basismessung als erste

Grundlage der Landesvermessung, skizziert der Referent kurz die geschichtliche

Entwicklung der grossen Vermessungsarbeiten in der Se^Riz seit 1834
(Aufnahme der Dufourkarte); die Basismessungen bei Aarberg 1880, bei
Weinfelden und Bellinzona 1881 werden besprochen und sodann die

Messungsmethode von Jäderiri "in Schweden erJ'äutert, bei welcher statt der
früher verwendeten Stahlstäbe ein aus dem sogen. Invarmetall hergestellter
Draht zur Anwendung gelangte, dessen Ausdehnungskoeffizient nur V34.

desjenigen des Stahls beträgt. Dieser Invardraht wurde auch bei der
Simplonmessung benutzt. In eingehendster und klarer Weise schilderte nun
der Vortragende das Verfahren dieser Messung, deren Grundlagen,
Vorbereitungen, Durchführung und Resultate, welch letztere von sollM
überraschender Genauigkeit sind, dass sie seinerzeit mit Recht das Erstaunen
auch der wissenschaftlichen Kreise im höchsten Grade erregten. Nach Vor
nähme der mit Rücksicht auf die Neigung und Richtung der gemessenen
Basis erforderlichen Reduktionen ergab sich eine Länge der Basislinie von

20145,74«.. Der wahrscheinliche Fehler beträgt -J_ 7 mm 1 : 2900000
bei der Hinmessung und -J_ 5 mm 1 : 4000000 bei der Rückmessung.
Gegenüber der vermittelst TjäaSngulation erhaltenen Länge zeigte sich eine
Differenz von 59 cm, welche zweifellos auf die grössere Ungenauigkeit des

auf die Basis bei Bellinzona sich__Hfltzenden. Haggestreckten Triangulationsnetzes

zurückzuführen ist. Die MessungSüauerte vom 18. März 1906, morgens

6 Uhr, bis 24. März. Der Hauptmessung vorgängig wurde vom 14.
bis 17. März eine Probemessung auf dem Damm längs der Visp bei Raron

vorgenommen. Die Basislänge daselbst betrug 950 m; die genaue, vierfach

durchgeführte Messung ergab dieSShlen 950,153 ; 950,145; 950,146;
950,145 m, also ein Resultat, welches für die Hauptmessung sehr ver-
heissungsvoll war.

Der äusserst interessante und lehrreiche Vortrag erfreute sich der

gespanntesten Aufmerksamkeit der ZunSer und ihres lauten Beifalls. Die
Diskussion Mfde be^R von den Herren Prof. F. Becker, Prof. Dr.
F. Hennings und dem Vorsitzenden, welcher das Referat bestens verdankt.

Ueber das zweite Traktandum: «.Revision des Baugesetzes-» referiert
namens der bestellten Kommission einlässlich und klar Herr Architekt
0. Pfleghard. Die von der Mehrheit der Kommission gestellten Abänderungs-

anträge lauten :

„Partialrevision des zürcherischen Baugesetzes.
Antrag der Kommission des Zürcherischen Ingenieur- und Architekten-Vereins.

§ 69. Ein Privatgebäude darf über dem Erdgeschoss innert der

zulässigen Gebäudehöhe nicht mehr als vier Stockwerke enthalten. Die

Benützung von Dachgeschossen ist gemäss § 73 gestattet, bei Gebäuden,

welche über dem Erdgeschoss .sonst noch vier Stockwerke besitzen, jedoch

nur dann, wenn die in § 89 vorgeschriebenen Abmessungen um je 26 cm

vergrössert, die vorgeschriebenen Treppen in jeder Etage mit seitlichen

'Fenstern versehen und das Treppenhaus feuersicher konstruiert wird.
Die Gemeindebehörde ist berechtigt, die Weiterbenützung von

Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsräumen, die zur Zeit des Inkrafttretens des

Gesetzes im sechsten Geschoss bestehen, zu gestatten.
§ 73. Dachwohnungen oder einzelne Räume im Dachgeschosse,

die als Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsstätten dienen, dürfen nur im ersten

Dachraume und nicht über dem Kehlgebälk angebracht werden; sie müssen von

verputzten Wänden umgeben, und es sollen die weiter nötigen Vorkehrungen

getroffen sein, um die Insassen vor Feuersgefahr und schädlichen

Witterungseinflüssen zu schützen. — Unter den gleichen Bedingungen sind in

eingeschossigen Bauten auch einzelne Wohnräume über dem Kehlgebälk

zulässig.
§ 116. Umbauten, sowie An- und Aufbauten an bestehenden

Gebäuden, welche den Vorschriften des dritten bis siebenten Abschnittes nicht

entsprechen, sind nur dann zuzulassen, wenn die neuen Teile diesen

Vorschriften entsprechen und ausserdem keine Misstände in bezug auf Sicherheit

und Gesundheit vorhanden sind oder eine nennenswerte Verbesserung
derselben erzielt wird. — Nicht erlaubt sind solche Bauten, welche nachher

noch bedeutende Misstände für eine längere Zeit belassen, als das

sonst zu erwarten wäre.

Umbauten, welche ohne zwingenden Grund und ohne den speziellen
Verhältnissen bestmöglichst Rechnung zu tragen, den ästhetischen Eindruck
des Strassenbildes verunstalten oder Bauwerke von besonderer
architektonischer oder historischer Bedeutung ganz oder teilweise zerstören, können
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